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näherem Hinsehen wird aber diese Entscheidung nach-
vollziehbarerweise eher nur oberflächlich informierter 
Parlamentarier natürlich ebenfalls von einer Behörde 
vorbereitet.  

Während gegen den Planfeststellungsbeschluss einer 
Behörde aber Klagen zulässig und erfolgversprechend 
wären, welche auch das Verfahren und Mängel der Ab-
wägung in Betracht ziehen, ist gegen ein Gesetz und 
den Parlamentsbeschluss nur die Verfassungsklage 
möglich. Diese setzt aber die Verletzung von Grundrech-
ten und die generelle Zulassung durch das Bundesver-
fassungsgericht voraus und ist auch in ihrer Wirkung 
eingeschränkt. Mit der vorgeblich demokratischeren 
Legalplanung ist also vorrangig die Einschränkung zi-
vilgesellschaftlicher Kontrollmöglichkeiten verfolgt wor-
den – bei der epochalen Aufgabe des relativ sichersten 
Einschlusses von Atommüll ein fatales Defizit, sind doch 
nahezu alle Fehlentscheidungen der Vergangenheit nur 
auf dem Klagewege gestoppt worden. Das Gesetz zur 
Auswahl eines Endlagerstandortes entpuppt sich also 
bei näherem Hinsehen als Gesetz zur beschleunigten 
Durchsetzung eines solchen.

Die Kommission Lagerung hochradioaktiver Abfall-
stoffe, verkürzend und inhaltlich vor-festlegend „End-
lagerkommission“ genannt, wurde nach der dortigen 
Landtagswahl auf Forderung Niedersachsens einge-
setzt, um die Zustimmung des Landes für das Gesetz zur 
Durchsetzung eines Endlagers zu erkaufen, nachdem 
der geforderte Ausschluss Gorlebens von Bund und Län-
dern geblockt worden war.  

Wenngleich auch theoretisch der Auftrag an die Kom-
mission, das StandAG und die Konstruktionen des Ge-
setzes zu evaluieren und Endlagerkriterien aufzustel-
len, eine Kurskorrektur in Teilen ermöglicht hätte, so 
wurde die Kommission doch strukturell so ausgestattet, 
dass unliebsame Überraschungen für die Nuklear-Kon-
servativen ausgeschlossen waren.  

Anstatt sich mit einer realen Zivilgesellschaft ausei-
nander- und zusammenzusetzen, besetzten die Bun-
destagsparteien das Gremium nahezu paritätisch mit 
BefürworterInnen und GegnerInnen ihrer jeweiligen 
eigenen Endlagerpolitik. Zusammen mit dem Quorum 
einer Zweidrittel-Mehrheit war so die nötige Vorsorge 
gegen wirksame Änderungen in den basalen Punkten 
bereits zu Beginn getroffen. 

Die Reihenfolge, eine Kommission einem hastig for-
mulierten Gesetz erst nachträglich folgen zu lassen, 
welches aber vernünftigerweise durch ein solches Gre-
mium hätte überhaupt erst erarbeitet werden müssen, 
tat ihr übriges, um sowohl eine grundsätzliche, als auch 
gesamtgesellschaftliche Atommülldebatte unmöglich zu 
machen 

An jedem Punkt schließlich, an welchem auch für Gor-
leben relevante Kriterien oder Verfahrensschritte dis-
kutiert wurden, erwies sich, dass es eben nicht möglich 
ist, sich unvoreingenommen auf abstrakte Parameter zu 
verständigen, solange bereits reale Erkenntnisse von ei-
nem konkreten Standort und vor allem dieser Standort 
selbst vorliegen. Zu so fundamentalen Fragen, wie der 
Überdeckung eines wasserlöslichen Salzstocks mit einer 

wasserundurchlässigen Deckschicht oder der Mächtig-
keit und Tiefe eines Einlagerungsbereiches reichte es 
in der Kommission gerade zu faulen Kompromissen, die 
aber die Wahlmöglichkeit für einen Standort Gorleben 
jeweils nicht grundsätzlich einschränken durften. 

Mit der Forderung anderer Länder, keine Präjudizien 
gegen einen Standort Gorleben zuzulassen, wurden im 
logischen Umkehrschluss eine Kette von Präjudizien für 
einen Standort Gorleben geschaffen.

Wenn es in Bezug auf Klagerechte nun die Empfeh-
lung von Nachbesserungen durch die Kommission gibt, 
ist diese Erkenntnis allein den europarechtlichen For-
derungen zu verdanken. Selbst Kommissionsmitglieder, 
die es besser wissen sollten, vermochten in regionalen 
Rechten nur Partikularinteressen zu erblicken, während 
sie das Interesse der Betreiber und bisherigen Profiteure 
nach schneller Entledigung des Atommülls zum Gemein-
wohl verklärten. Fatalerweise verkennen sie dabei, dass 
alle nuklearen Fehlentwicklungen der Vergangenheit 
in Deutschland, soweit sie überhaupt haben verhindert 
werden können, nur durch zivile und Verbandsklagen 
gestoppt wurden.

Auch Vorschläge für die Beteiligung der Öffentlich-
keit und betroffener Regionen kamen in der Kommission 
kaum über das Stadium von Konsultationen hinaus. Die-
se Beteiligungsideen eines vergangenen Jahrhunderts 
fanden ihre Entsprechung in dem Umgang der Kommis-
sion selber mit internen und externen KritikerInnen. 
Während begründeter Widerspruch innerhalb der Kom-
mission ohne angemessene Prüfung und Würdigung der 
Argumente schnellen Formelkompromissen zugeführt 
wurde, wurde begründetes Fernbleiben relevanter Ak-
teure leichtfertig zur generalisierten Verweigerung um-
deklariert, ohne sich mit den schwerwiegenden Gründen 
auseinanderzusetzen. Wesentliche Eingaben von exter-
nen Kritikern blieben unbeachtet und unbeantwortet.

In ganz besonderer Weise ist also nicht aus den Er-
fahrungen in Gorleben gelernt worden, dass es grund-
sätzlich erforderlich sein könnte, betroffene Regionen 
und regional Betroffene frühzeitig abzufragen, welche 
Elemente sie denn für ein vertrauenswürdiges Verfah-
ren bräuchten und sie dann ergebnisrelevant und auf 
Augenhöhe schon an frühesten Vorüberlegungen zu be-
teiligen. 

Im Falle der Endlagerkommission haben Umwelt-
verbände und Standortinitiativen gemeinsam ihre For-
derungen bereits frühzeitig und vor Einsetzung der 
Kommission vorgetragen. Sie plädierten gut begründet 
für eine umfassende Ausstiegs- und Atommülldebatte 
unter Einbeziehung aller Fraktionen von Atommüll, der 
Abschaltung und des Rückbaus von Atomkraftwerken, 
der Uranaufbereitung und Produktion von Brennstäben 
sowie der Zwischenlagerung, und dies ohne vorschnelle 
Vorfestlegung auf tiefe geologische Endlagerung. Leider 
sind diese in Jahrzehnten gereiften begründeten Forde-
rungen von der Mehrzahl der temporär gewählten Par-
lamentarierInnen ignoriert worden.

So wie es die Kommission versäumt hat, alle relevan-
ten Akteure zu erreichen und aktiv in die Debatte ein-
zubeziehen, sieht auch der Vorschlag für ein nationales 
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Begleitgremium vor, die langjährig aktiven Anwohner-
Innen atomtechnischer Anlagen und die informierte in-
teressierte Öffentlichkeit durch Platzhalter zu ersetzen. 
Einer wirksamen zivilgesellschaftlichen Kontrolle wird 
damit frühzeitig vorgebeugt.

Trotz der redlichen Bemühungen eines Teils der Kom-
missionsmitglieder, Vorfestlegungen zu durchbrechen 
und eine umfassendere Debatte zu führen, musste dieses 
Ansinnen an den strukturellen Rahmenbedingungen, 
wie der Besetzung mit wirtschaftlichen Profiteuren, Un-
informierten und dem gesetzten Zeitrahmen, scheitern. 
Trotz einiger auch für Gorleben  bedeutsamer Nachbes-
serungen im Detailbereich ist es der Kommission nicht 
gelungen, sich gegen die grundsätzlichen Fehlkonstruk-
tionen und Vorfestlegungen des StandAG zu wenden. 

Wegen des kurzen Zeitrahmens und der bisweilen 
offensichtlichen Überforderung einzelner Kommissi-
onsmitglieder griff die Kommission bei basalen Fragen 
lediglich auf die Unterlagen von Bundesbehörden zu-
rück, deren Kenntnisstand in vierzig Jahren Fokussie-
rung auf das Endlagermedium Salz und den Salzstand-
ort Gorleben gewachsen war. Trotz der katastrophalen 
Erfahrungen mit den beiden havarierten Endlagern in 
Salzgestein in Morsleben und der Asse überdachte die 
Kommission diesen Salzpfad nicht grundsätzlich. Selbst 
die sogenannte „Vorläufige Sicherheitsanalyse Gorle-
ben“ (VSG), die während der Ausarbeitung des StandAG 
noch hastig komplettiert worden war, um dem dortigen 
Salzstock einen Standortvorteil zu verschaffen, floss 
nun unreflektiert als allgemeine Sicherheitsanalyse in 
die Gesamtbetrachtung ein. Der erhebliche Kenntnis-
vorsprung niedersächsischer VertreterInnen wurde mit 
einer Stimmenmehrheit aus Ländern und Interessen-
vertretungen niedergestimmt. 

Selbst bei sehr grundsätzlichen und plausiblen Si-
cherheitskriterien delegierte die Kommission wieder an 
diejenigen Bundesanstalten, welche die Empfehlungen 
für den bisherigen gescheiterten Weg zu verantworten 
hatten. So konnten sich die Kommissionsmitglieder 
beispielsweise bei der Frage einer gleichen Einlage-
rungstemperatur von 100°C für alle drei Wirtgesteine, 
um das Medium Salz nicht mit einem erneuten Vorzug 
aufgrund des Zeitpunktes der Einlagerung bei einer Ab-
kühlung bereits auf 200°C auszustatten, nur auf vorläu-
fige Empfehlungen verständigen. 

Anstatt nun nach den bisherigen Erfahrungen die Rol-
le von Bundesbehörden kritisch zu betrachten und ihnen 
stärkere Aufsicht und Kontrollmöglichkeiten gegenüber-
zustellen, wurde die Konstruktion einer Superbehörde 
„Bundesamt für kerntechnische Entsorgung“, welche 
ohne nennenswerte Aufsicht alle relevanten Untersu-
chungen tätigen und relevanten Entscheidungen vorbe-
reiten soll, nicht angetastet. Vier Jahrzehnte lang sind die 
Kriterien für ein Endlager sukzessive an die im Salzstock 
Gorleben vorgefundenen Ergebnisse angepasst worden. 
Die Kommission hat es auch jetzt wieder versäumt, un-
voreingenommene, eindeutige und nachvollziehbare Kri-
terien an den Anfang eines Verfahrens zu setzen. 

Mit dem Bau eines Endlagers in Gorleben vorbei am 
Atomrecht und ohne wirksame Rechte der betroffenen 

Bevölkerung und mit den polizeilich durchgesetzten 
Castortransporten in das Wendland haben wechseln-
de Regierungen einen der heftigsten gesellschaftlichen 
Nachkriegskonflikte in Deutschland generiert. Trotz des 
Versuchs einiger Mitglieder, diese Fragen auf die Ta-
gesordnung zu setzen, ist es der Kommission noch nicht 
einmal gelungen, die wesentlichen grundsätzlichen Fra-
gen im Umgang mit Atommüll zu identifizieren, über die 
eine gesellschaftliche Verständigung dringend geboten 
wäre. 

Eine umfassende Debatte über den Atomausstieg, 
die Urananreicherung und Brennelemente-Produktion, 
über Atomtransporte und Zwischenlagerung und über 
verschiedene Optionen langfristigen Einschlusses von 
Atommüll unter aktiver und wirksamer Beteiligung der 
von den verschiedensten Atomanlagen unmittelbar be-
troffenen Bevölkerung hätte unverzichtbar dazu gehört. 

Sicherheitsanforderungen des Nuklearzeitalters, 
Atomwirtschaft-freundliche Grenzwerte und die biolo-
gische Wirksamkeit radioaktiver Strahlung, über die 
zukünftige Generationen zu ganz anderen Einschätzun-
gen gelangen könnten, wurden ohnehin gar nicht erst 
angetastet.

Was bedeutet das alles für Gorleben?

Das Standortauswahlgesetz hat zwar kurzfristig eine 
Tür aufgestoßen, auch andere geologische Formationen, 
als den Salzstock Gorleben-Rambow auf ihre Eignung 
für ein nukleares Endlager hin zu überprüfen. Dieses 
Verfahren dient aber letztendlich gar nicht der ernsthaf-
ten tiefgreifenden Abwägung der relativ besten Option, 
sondern lediglich der politisch und vor allem juristisch 
schnelleren Durchsetzung eines Endlagers. Und ganz 
nebenbei könnten dabei auch noch Endlagerstandorte 
„zweiter Wahl“ abfallen.

Die Kommission hat es versäumt, glasklare Kriterien 
für die Lagerung von Atommüll aufzustellen oder die 
Rückholung von Atommüll zweifelsfrei zu definieren. 
Durch die Einführung und Zulassung technischer und 
geotechnischer Barrieren könnte eine positive Eignungs-
aussage über kaum belegbare Modellrechnungen an al-
len möglichen Standorten getroffen werden.

Wenn der Deutsche Bundestag diesen überhaupt so 
folgen wird, ließe sich auch mit den oft nur marginal ab-
ändernden Empfehlungen der Kommission ein Endlager 
auch in Gorleben verwirklichen, solange die Untersu-
chungstiefe an anderen Standorten derart flach ausfällt, 
wie derzeit geplant. 

Der hohe politische Druck für ein Endlager in Gorle-
ben, der ohne jede sachliche Begründung ausgeübt wird, 
wurde schon an den massiven Interventionen der säch-
sischen und bayrischen Landesregierungen deutlich, so-
bald eine begründete Beendigung des Abenteuers Gorle-
ben auch nur in die Diskussion kam. 

Der langwierige Konflikt um den Verbleib der letz-
ten Castortransporte aus Sellafield und La Hague zeigt 
zweifelsfrei, dass derartige nukleare Entscheidungen von 
PolitikerInnen kaum aufgrund von sachlichen Sicher-
heitsabwägungen, sondern vielmehr je nach regionaler 
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Betroffenheit getroffen werden. Für die letztliche parla-
mentarische Standortentscheidung im Bundestag wer-
den sich aber zweifellos stets mehr ParlamentarierInnen 
finden, die ihre WählerInnen nicht an diesem Standort 
suchen, als unmittelbar betroffene ParlamentarierIn-
nen. Im Gegensatz zu den für gewöhnlich relativ gut 
informierten regionalen Abgeordneten ist die überwäl-
tigende Mehrzahl der übrigen Abgeordneten aber natur-
gemäß in dieser komplexen Thematik auf die Zuarbeit 
und Information des neuen Bundesamtes angewiesen. 
Bundesämter, wie die Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe oder die Physikalisch Technische 
Bundesanstalt, waren es aber auch, die für die havarier-
ten Endlager Morsleben und Asse II oder für das unge-
eignete Endlager Schacht Konrad Eignungsaussagen 
trafen und dem hoffnungslosen Verfahren in Gorleben 
stets „Eignungshöffigkeit“ bescheinigten. 

Indem die Betroffenen und die Öffentlichkeit wei-
testgehend von der Teilhabe an Entscheidungen aus-
geschlossen werden und eine unabhängige Kontrollins-
tanz kaum Einfluss auf das Verfahren haben soll, wird 
es auch mit dem evaluierten Standortauswahlverfahren 
des StandAG möglich sein, ein nukleares Endlager an 
einem geologisch wenig geeigneten Standort durchzuset-
zen, und dies selbst dann, wenn dieser am Ende nicht 
Gorleben heißen sollte.

Für die Menschen im Wendland bedeutet die angeb-
liche „neue Suche nach einem Endlager“, dass sie ihren 
vehementen, notwendigen und phantasievollen Wider-
stand auch 40 Jahre nach der willkürlichen Standort-
benennung weiter fortsetzen werden. Keine ihrer rele-
vanten, begründeten und vernünftigen Forderungen hat 
in dem Prozess der vergangenen zwei Jahre Berücksich-
tigung gefunden. Auf diese hartnäckige Missachtung 
regionalen Sachverstandes kann sich aber auch jeder 
zukünftig benannte Standort berufen, wenn er eine 
grundsätzliche Atommülldebatte vor Beginn des Verfah-
rens, zivilgesellschaftliche Kontrollmöglichkeiten und 
zeitgemäße Öffentlichkeitsbeteiligung einfordert.

Was hat die Kommission (nicht) aus Gorleben gelernt?
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Am 07.10.2011 legte der baden-württembergische Um-
weltminister Untersteller (Grüne) ein Eckpunktepapier 
„Endlagerung streitfrei stellen“ für einen Konsens in der 
Endlagersuche für hoch radioaktive Abfälle vor. (https://
um.baden-wuerttemberg.de/de/presse-service/presse/pres-
semitteilung/pid/eckpunktepapier-des-umweltministeri-
ums-zur-endlagersuche-1/) 

Die anschließenden Beratungen über ein Standor-
tauswahlgesetz (StandAG) fanden vom 11.11.2011 bis 
03.04.2013 im Rahmen einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
statt. Nach dem Wahlsieg von Rot-Grün in Niedersachsen 
am 20.01.2013 wurde auf Initiative der Landesregierung 
eine „Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstof-
fe“ in das StandAG aufgenommen. Diese Kommission wur-
de dem Standortauswahlverfahren vorgeschaltet. 

Das StandAG wurde am 23.07.2013 verabschiedet, doch 
die Kommission erst in der 18. Wahlperiode, am 10.04.2014 
eingesetzt. Insbesondere die Beteiligung der Umweltver-
bände und der Anti-AKW-Bewegung wurde strittig dis-
kutiert und von den meisten Verbänden und Initiativen 
abgelehnt. 

Konstituierung 
22.05.2014 

Auftrag
Die Kommission sollte Vorschläge erarbeiten 
1.	 zur Beurteilung und Entscheidung der Frage, ob anstel-

le einer unverzüglichen Endlagerung hoch radioaktiver 
Abfälle in tiefen geologischen Formationen andere Mög-
lichkeiten für eine geordnete Entsorgung dieser Abfälle 
wissenschaftlich untersucht und bis zum Abschluss der 
Untersuchungen die Abfälle in oberirdischen Zwischen-
lagern aufbewahrt werden sollen, 

2.	 für die Entscheidungsgrundlagen (allgemeine Sicher-
heitsanforderungen an die Lagerung, geowissenschaft-
liche, wasserwirtschaftliche und raumplanerische 
Ausschlusskriterien und Mindestanforderungen im 
Hinblick auf die Eignung geologischer Formationen für 
die Endlagerung sowie wirtsgesteinsspezifische Aus-
schluss- und Auswahlkriterien für die möglichen Wirts-
gesteine Salz, Ton und Kristallin sowie wirtsgesteins-
unabhängige Abwägungskriterien und die Methodik für 
die durchzuführenden vorläufigen Sicherheitsuntersu-
chungen), 

3.	 für Kriterien einer möglichen Fehlerkorrektur (Anfor-
derungen an die Konzeption der Lagerung insbesondere 
zu den Fragen der Rückholung, Bergung, und Wieder-
auffindbarkeit der radioaktiven Abfälle sowie der Frage 
von Rücksprüngen im Standortauswahlverfahren), 

4.	 für Anforderungen an die Organisation und das Ver-
fahren des Auswahlprozesses und für die Prüfung von 
Alternativen, 

5.	 für Anforderungen an die Beteiligung und Information 
der Öffentlichkeit 

	 sowie zur Sicherstellung der Transparenz sowie gesell-
schaftspolitische und technisch-wissenschaftliche Fra-
gen erörtern und dabei Empfehlungen zum Umgang mit 
bisher getroffenen Entscheidungen und Festlegungen in 
der Endlagerfrage aussprechen und internationale Er-
fahrungen und daraus folgernde Empfehlungen für ein 
Lagerkonzept analysieren. 

	 (https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stand-
ag/gesamt.pdf)

Angegliedert an
Deutscher Bundestag 

Arbeitsweise
Die Kommission ist eine Sonder-Konstruktion. Sie ist beim 
Deutschen Bundestag angesiedelt aber weder ein Aus-
schuss, eine Enquete-Kommission oder ein Fraktionsgre-
mium. Die Geschäftsstelle der Kommission wurde eben-
falls vom Bundestag eingerichtet. 

Laut Standortauswahlgesetz sind in der Kommission 
nur die VertreterInnen der Wissenschaft und der gesell-
schaftlichen Gruppen stimmberechtigt. In einem gemein-
samen Antrag von CDU/CSU, SPD und GRÜNEN be-
kräftigen die Fraktionen diese Besonderheit: „Bewusst 
haben sich Bundestag und Bundesrat dafür entschieden, 
Vertreter der Wissenschaft, der Umweltverbände, der Re-
ligionsgemeinschaften, der Wirtschaft sowie der Gewerk-
schaften in dieser Kommission mit Stimmrecht auszustat-
ten, während die Mitglieder aus Bundestag und Bundesrat 
ohne Stimmrecht an der Kommission teilnehmen.“ [http://
dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/010/1801068.pdf] Dem 
völlig widersprechend haben sich zwei Monate später die 
Bundestagsabgeordneten und Landesregierungsvertreter 
ein Stimmrecht in die Geschäftsordnung der Kommissi-
on hineingestimmt. Dort heißt es in §7 Abs. 2: „Stimmbe-
rechtigt sind bei der Beschlussfassung über den Bericht, 
Teile des Berichts sowie die Verlängerung der Berichts-
frist die Vertreter der Wissenschaft und der gesellschaft-
lichen Gruppen; über alle weiteren Fragen entscheidet 
die Kommission.“ [https://www.bundestag.de/blob/329652/
209fe119165aee7892b3675698c416be/go-data.pdf] 

Die Kommission hat 5 Arbeitsgruppen gebildet: 
• AG 1	 Gesellschaftlicher Dialog, Öffentlichkeitsbe-

teiligung und Transparenz
• AG 2	 Evaluierung des Standortauswahlgesetzes
• AG 3	 Gesellschaftliche und technisch-wissen-

schaftliche Entscheidungskriterien sowie 
Kriterien für Fehlerkorrekturen

• ad-hoc-AG	 „EVU-Klagen“
• ad-hoc-AG	 „Grundlagen und Leitbild

Die Kommissionssitzungen sind öffentlich und werden im 
Internet übertragen.

Was ist die „Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfälle“?�
�

Quelle: www.atommüllreport.de
Autorin: Ursula Schönberger, Projektleiterin Atommüllreport, Arbeitsgemeinschaft Schacht KONRAD e.V.

[D] Über die Kommission selbst





73

„Teilzeit-Vorsitzende“

Den Vorsitz der Kommission teilen sich in bester Gro-
Ko-Manier zwei ehemalige StaatssekretärInnen aus 
dem Umweltministerium, Ursula Heinen-Esser von der 
CDU und Michael Müller von der SPD.

Ursula Heinen-Esser (CDU) – von 2009 bis 2013 
Staatssekretärin im Umweltministerium unter Norbert 
Röttgen und Peter Altmaier. Hat das Endlagersuchge-
setz, das die Kommission evaluieren soll, mit erarbeitet 
und als Bundestagsabgeordnete mit beschlossen. 2011 
als von Röttgen eingesetzte Koordinatorin des sogenann-
ten „Gorleben-Dialogs“ gescheitert. Aufsichtsratsvorsit-
zende der atomfreundlichen Gesellschaft für Reaktorsi-
cherheit (GRS). 

Michael Müller (SPD) – hat als Staatssekretär im Um-
weltministerium unter Sigmar Gabriel (2005 bis 2009) 
mit dafür gesorgt, dass allein die SteuerzahlerInnen die 
milliardenschwere Sanierung der Atommüllkippe Asse 
II bezahlen müssen, obwohl drei Viertel der Radioakti-
vität in der Asse von den Atomkonzernen stammen. Hat 
unter anderem Castor-Transporte nach Gorleben vertei-
digt. Müller gab sich in ersten Interviews als Interes-
senvertreter der Umweltbewegung. Er ist Vorsitzender 
der Naturfreunde Deutschlands, ein aus der Arbeiterbe-
wegung hervorgegangener und der SPD nahestehender 
Verband. Die Naturfreunde haben keine Mitglieder für 
die Kommission benannt. Müller ist nicht von den Um-
weltverbänden benannt, sondern von den Parteien.
Beide Vorsitzende sollen sich abwechseln.

Die Mitglieder der Atommüll-Kommission – eine kritische Analyse�

Quelle: www.ausgestrahlt.de

„Unabhängige Wissenschaftler“

Bruno Thomauske – Ex-Atommanager und Chef der 
Vattenfall-AKW Brunsbüttel und Krümmel. Zuvor beim 
Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) viele Jahre verant-
wortlich für die Endlager(projekte) Gorleben, Schacht 
Konrad und Morsleben sowie für die Genehmigung von 
Zwischenlagern – darunter das in Brunsbüttel, das der 
VGH Schleswig unlängst wegen eklatanter Sicherheits-
defizite für illegal erklärt hat. Setzte 1997 über die Be-
denken von Geologen hinweg die weitere Erkundung 
des Salzstocks Gorleben durch, den er für „sorgfältig 
ausgewählt“ und „fraglos geeignet“ hält. Inhaber eines 
von RWE finanzierten Lehrstuhls an der RWTH Aachen 
(2010), Leiter des dortigen Instituts für Nukleare Entsor-
gung und Techniktransfer (NET). Kassierte mit seiner 
Beratungsfirma fast eine Million Euro für seinen Beitrag 
zur „Vorläufigen Sicherheitsanalyse Gorleben“ (VSG), die 
ein Endlager im maroden Salzstock ermöglichen soll. Prä-
sidiumsmitglied des Deutschen Atomforums.

Hubert Steinkemper – kein Wissenschaftler, sondern 
Verwaltungsjurist und Atomhardliner aus dem Umwelt-
ministerium

Hartmut Gaßner – kein Wissenschaftler, sondern 
Rechtsanwalt, der im Regierungsauftrag unsichere Zwi-
schenlagerhallen an den AKW-Standorten gegen den 
Willen der AnwohnerInnen durchboxte

Wolfram Kudla – Bauingenieur, hält ein Patent zum 
Verschluss von Stollen in Salzgestein

Armin Grunwald – Institutsleiter am KIT, das als 
„Kernforschungszentrum Karlsruhe“ jahrzehntelang 
Atomgefahren kleinredete, Atommüll produzierte und 
bedenkenlos verklappte und heute noch Transmutati-
onsforschung betreibt

Michael Sailer – Chemiker, Geschäftsführer des 
Öko-Instituts und Vorsitzender der Entsorgungskom-
mission des Bundes. Hat als Berater der schwarz-gelben 
Bundesregierung sowie als von der CDU/CSU-Frakti-
on benannter Sachverständiger intensiv am Endlager-
suchgesetz mitgearbeitet, das die Kommission nun eva-
luieren soll; ist zudem im Gespräch als Präsident des 
„Bundesamts für kerntechnische Entsorgung“, dessen 
Notwendigkeit die Kommission erst prüfen soll. Sprach 
sich in der Vergangenheit für Castor-Transporte nach 
Gorleben und den Verbleib des Atommülls in der Asse 
aus und hält den maroden Salzstock Gorleben als Endla-
ger grundsätzlich für geeignet.

Ulrich Kleemann – Geologe, grüner Regierungspräsi-
dent in Koblenz, arbeitete für die grüne Bundestagsfrak-
tion zum Untersuchungsausschuss Gorleben. Hält den 
Salzstock Gorleben für geologisch ungeeignet.

Detlev Appel – Geologe, Mitglied des Ausschusses End-
lagerung der Entsorgungskommission des Bundes
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„VertreterInnen der Zivilgesellschaft“

a) WIRTSCHAFT
Ralf Güldner – Präsident des Deutschen Atomforums 
und Chef von Eon Kernkraft; 
im August 2014 ersetzt durch

Bernhard Fischer – Ex-Chef von Eon Kernkraft sowie 
der Eon-Kraftwerkssparte, sitzt im Aufsichtsrat ver-
schiedener Eon-Tochterunternehmen

Gerd Jäger – Präsidiumsmitglied des Deutschen Atom-
forums und ehemaliger RWE-Vorstand für Atomkraft-
werke

b) GEWERKSCHAFTEN
Erhard Ott (SPD) – stellvertretender Vorsitzender des 
Eon-Aufsichtsrats, Leiter des für die Energiewirtschaft 
zuständigen Fachbereichs bei Ver.di, dem viele Angestell-
ten der großen Atomstrom-Konzerne angehören

Edeltraud Glänzer (SPD) – stellvertretende Vorsitzen-
de der IG BCE, der die Bergleute in Gorleben angehören

c) KIRCHE
Georg Milbradt (CDU) – ehemaliger Ministerpräsident 
von Sachsen und bisher weder als Experte für Atommüll 
noch als Repräsentant der katholischen Kirche öffent-
lich in Erscheinung getreten

Ralf Meister – Landesbischof der evangelisch-lutheri-
schen Landeskirche Hannovers

d) UMWELTVERBÄNDE
Klaus Brunsmeier (BUND) und Jörg Sommer (Deut-
sche Umweltstiftung) haben die beiden für Umweltver-
bände vorgesehenen Plätze gegen das explizite Votum 
fast aller mit dem Atommüllkonflikt befassten Umwelt-
verbände, Anti-Atom-Organisationen und -Initiativen 
besetzt.

„PolitikerInnen“

Acht Bundestagsabgeordnete:
Steffen Kanitz (CDU/CSU), 
Andreas Jung (CDU), 
Eckhard Pols (CDU), 
Florian Oßner (CSU), 
Matthias Miersch (SPD), 
Ute Vogt (SPD), 
Hubertus Zdebel (Die Linke), 
Sylvia Kotting-Uhl (Grüne)

sowie acht VertreterInnen der Bundesländer:
Franz Untersteller (Grüne, Ba-Wü), 
[Marcel Huber] erstezt durch 
Ulrike Scharf (CSU, Bayern), 
Christian Pegel (SPD, Meck-Pomm), 
Stefan Wenzel (Grüne, Nds), 
Garrelt Duin (SPD, NRW), 
[Stanislaw Tillich] ersetzt durch: 
Thomas Schmidt (CDU, Sachsen), 
[Reiner Haseloff] ersetzt durch: 
Hermann Onko Aeikens (CDU, Sachsen-Anhalt), 
Robert Habeck (Grüne, S-H)

Mitglieder der Atommüll-Kommission 
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11. November 2011: 
Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) und die 
MinisterpräsidentInnen proklamieren einen „Neustart“ 
bei der Suche nach einem Atommüll-Lagerplatz und 
wollen ein Endlagersuchgesetz im Bund-Länder-Kon-
sens erarbeiten.

Frühjahr und Sommer 2012: 
Bund und Länder verhandeln intensiv hinter verschlos-
senen Türen über das Gesetz. Umweltverbände und In-
itiativen (U+I) fordern vehement eine gesellschaftliche 
Atommülldebatte vor Verabschiedung eines Gesetzes. 
Die Politik lehnt ab. Begründung: Der angestrebte 
Parteienkonsens sei wegen der niedersächsischen 
Landtagswahl im Januar 2013 nur bis September 2012 
möglich.

1. Oktober 2012: 
Aus einer Pressemitteilung von .ausgestrahlt: „Seit 
bald einem Jahr verhandeln die Parteien um das End-
lagersuchgesetz. Immer wieder wurde behauptet, eine 
Einigung stünde unmittelbar bevor. Eine Beteiligung 
der Zivilgesellschaft an den Gesprächen wurde immer 
wieder mit der Begründung abgelehnt, dass dafür keine 
Zeit sei – weil ja für die Einigung der Parteien nur ein 
kurzes Zeitfenster zur Verfügung stünde.“

Januar 2012: 
SPD und Grüne versprechen im niedersächsischen 
Landtagswahlkampf, dass es mit ihnen keinen Atom-
müll-Konsens geben werde, bei dem Gorleben im Topf 
bleibe.

24. März 2012: 
Die neue rot-grüne niedersächsische Landesregierung 
einigt sich mit Bundesumweltminister Peter Altmaier 
(CDU) darauf, dass es nach der Verabschiedung des 
Gesetzes eine Kommission geben soll, die das Gesetz eva-
luieren und die Kriterien für die Standortsuche entwi-
ckeln soll. Die Bauarbeiten im Salzstock Gorleben sollen 
beendet werden und keine Castor-Transporte mehr nach 
Gorleben rollen. Gorleben bleibt allerdings möglicher 
Endlager-Standort.

Frühjahr 2012: 
U+I fordern weiterhin vehement eine gesellschaftliche 
Atommülldebatte vor Verabschiedung eines Gesetzes. 
Die Politik lehnt ab, Begründung: Das Gesetz müsse 
unbedingt mit ausreichend Abstand zur Bundestags-
wahl im September 2013 verabschiedet werden, also 
spätestens im Juni 2012.

9. April 2013: 
Bund und Länder einigen sich auf die Grundzüge des 
Endlagersuchgesetzes - SpitzenpolitikerInnen sprechen 
von einem „historischen Tag“.

31. Mai 2013: 
Nach der ersten Lesung des Gesetzes im Bundestag 
lädt Umweltminister Altmaier zu einem Bürgerforum 
ein: Jede/r soll fünf Minuten seine Meinung sagen 
dürfen. 140 Umweltverbände und Anti-Atom-Initiati-
ven boykottieren die Veranstaltung, die vor halbleeren 
Stuhlreihen stattfindet.

28. Juni 2013: 
Der Bundestag beschließt das Endlagersuchgesetz mit 
den Stimmen von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen.

23. Juli 2013: 
Das Gesetz tritt in Kraft. Von den 33 Sitzen in der 
geplanten Atommüll-Kommission sind zwei für Vertre-
terInnen von Umweltverbänden vorgesehen.

19. Dezember 2013: 
Die Umweltverbände schreiben dem Bundestag und 
erklären, dass sie unter den derzeitigen Bedingungen 
die Plätze in der Kommission nicht einnehmen werden, 
aber gesprächsbereit sind.

10. März 2014: 
.ausgestrahlt veröffentlicht die Ergebnisse einer reprä-
sentativen Umfrage, wonach atomkritische Wissen-
schaftlerInnen und Umweltverbände das mit Abstand 
größte Vertrauen in der Bevölkerung in Sachen Atom-
müll genießen.

10. März 2014: 
850 Tage nach dem angeblichen „Neustart“ sind 
U+I erstmals zu einem zweistündigen Gespräch mit 
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) 
eingeladen, um ihren Standpunkt zur Atommüll-Frage 
zu erläutern.

17. März 2014: 
.ausgestrahlt veröffentlicht Voraussetzungen für eine 
Mitarbeit in der Atommüll-Kommission.

19. März 2014: 
Fast neun Monate nach Verabschiedung des Gesetzes 
sind U+I erstmals zu einem Gespräch mit den zustän-
digen PolitikerInnen aus Bundestagsfraktionen und 
Bundesländern eingeladen. Schon 22 Tage später soll 
die Kommission eingesetzt werden.

26. März 2014: 
Umweltministerin Hendricks zieht die Klage gegen 
die Aufhebung des Rahmenbetriebsplans für Gorleben 
zurück. Damit ist eine von 13 Voraussetzungen erfüllt, 
die .ausgestrahlt für die Mitarbeit in einer ersten Phase 
der Kommissionsarbeit formuliert hat.

Endlagersuchgesetz und Kommission – eine Chronik�
Quelle: www.ausgestrahlt.de
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28./29. März 2014: 
Auf einer großen Tagung in Berlin diskutieren Umwelt-
verbände und Initiativen das Atommüll-Problem, das 
Endlagersuchgesetz und die geplante Kommission. Es 
bleibt dabei, dass unter den derzeitigen Rahmenbedin-
gungen niemand in die Kommission geht – aber weiter 
Gesprächsbereitschaft besteht.

31. März 2014: 
In einem zweiten Gespräch mit Bundestagsfraktionen 
und Bundesländern machen U+I deutlich, dass es noch 
Zeit braucht, wenn sich Politik mit Ihnen auf Rahmen-
bedingungen für die Kommissionsarbeit verständigen 
will. Die Politik beharrt darauf, die Kommission am 
10./11.4.2014 einzusetzen: Die Zeit dränge …

9. April 2014: 
.ausgestrahlt erklärt öffentlich, nicht für die Kommis-
sion zur Verfügung zu stehen. Nur eine der von uns 
formulierten 13 Voraussetzungen für eine Mitarbeit 
wurde erfüllt.

10./11. April 2014: 
Bundestag und Bundesrat bestimmen die Mitglieder 
der Kommission. Die zwei Plätze der Umweltverbände 
bleiben vorerst leer.

12. April 2014: 
Der BUND entscheidet, einen Vertreter für die Kom-
mission zu benennen, obwohl von den 14 Kriterien für 
eine Mitarbeit, die der Verband dem Bundestag über-
mittelt hatte, nur eine einzige erfüllt wurde. Zahlreiche 
Anti-Atom-Bewegte kritisieren die Entscheidung.

9. Mai 2014: 
Gegen den erklärten Willen einer breiten Mehrheit der 
mit dem Thema Atommüll befassten Umweltverbände 
und Bürgerinitiativen benennt das Präsidium des Deut-
schen Naturschutzrings (DNR) für die zwei Plätze von 
Umweltverbänden in der Kommission Klaus Brunsmei-
er für den BUND und Jörg Sommer für die Deutsche 
Umweltstiftung.

22. Mai 2014: 
Die Kommission tagt zum ersten Mal – in den Räumen 
des Bundestages. Die im Gesetz festgelegte öffentliche 
Sitzung findet weitgehend unter dem Ausschluss der 
Öffentlichkeit statt. Nur 20 ZuschauerInnen sind im 
Saal zugelassen. Und obwohl der Bundestag über die 
technischen Möglichkeiten verfügt, wird die Sitzung 
nicht live im Internet übertragen.

20. Juni 2015: 
Die Atommüll-Kommission veranstaltet – mehr als ein 
Jahr nach Beginn ihrer Arbeit – einen „Bürgerdialog“ 
für die Öffentlichkeit. Diese Pseudo-Veranstaltung 
soll KritikerInnen beschwichtigen. Um zu zeigen, dass 
viele Menschen bei diesem Thema mitreden möchten, 
allerdings nicht nach den Spielregeln der Kommission, 
laden .ausgestrahlt und die BI Lüchow-Dannenberg am 
selben Tag zu einer Parallelveranstaltung ein.

28. April 2016: 
Wenige Tage vor der so genannten „Konsultation  
Endlagerbericht im Entwurf“, bei dem die Atommüll- 
Kommission Teile ihres Berichts zur öffentlichen 
Diskussion stellt, erklären 76 Umweltverbände und 
Anti-Atom-Initiativen aus der ganzen Bundesrepublik, 
warum sie sich nicht an dieser Veranstaltung beteili-
gen. 

11. Mai 2016: 
Kurz vor ihrem Ende entfacht in der Atommüll- 
Kommission die Debatte um Gorleben. Manche inner-
halb aber auch außerhalb der Kommission – wie z. 
B. Umweltministerin Hendricks – wollen die Debatte 
unterbinden, weil es ja angeblich einen „Konsens“ in 
dieser Frage gäbe. Dabei beinhaltet die gesetzliche Auf-
gabenstellung der Kommission ja gerade, Entscheidun-
gen aus der Vergangenheit und auch die Regelungen 
des Endlagersuchgesetzes in Frage zu stellen und neu 
zu diskutieren ...

27./28. Juni 2016: 
Letzte Sitzung. Zum Thema Gorleben stehen zwei  
diametral unterschiedliche Textpassagen nebeneinander  
im Bericht – Einigung unmöglich. Zu wesentlichen geo-
logischen Kriterien dealen eine Handvoll Kommissions- 
mitglieder in stundenlangen Geheimverhandlungen 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit Formelkompromisse 
aus. Trotz allem fällt das Votum über den Kommissions-
bericht alles andere als einmütig aus: Der BUND stimmt 
mit Nein, Glänzer/IG BCE ist nicht anwesend. Darüber-
hinaus kündigen die VertreterInnen von BUND, Linke, 
Eon, Bayern und Sachsen an, Sondervoten zum Bericht 
oder zu Teilen davon abzugeben.

5. Juli 2016: 
Offizielle Übergabe des Berichts der Atommüll- 
Kommission an den Bundestag. Anti-Atom-Initiativen 
machen mit ihrem Protest deutlich: Die Kommission ist 
am Ende, der Konflikt ungelöst. Die Auseinandersetzung 
wird weitergehen. 

Endlagersuchgesetz und Kommission – eine Chronik 
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Splitter aus dem Kommissionsalltag [1]�
Quelle: .ausgestrahlt-Rundbrief 25 – Sommer 2014
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Quelle:.ausgestrahlt-Rundbrief 27 - Winter 2014/2015

Splitter aus dem Kommissionsalltag [2]�
Quelle: .ausgestrahlt-Rundbrief 27 – Winter 2014/2015
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Splitter aus dem Kommissionsalltag [3]�
Quelle: .ausgestrahlt-Rundbrief 28 – Juni/Juli/August 2015





Positionspapier zum Endlagersuchgesetz

von der Arbeitsgemeinschaft Schacht KONRAD e.V., BI Lüchow-Dannenberg, ASSE-II-Koordinationskreis, 8. Feb. 2012

[E] 3 Jahre Auseinandersetzung um Endlagersuchgesetz und Atommüll-Kommission



84 Erneuter Anlauf zum Scheitern – Positionspapier zum Endlagersuchgesetz



85Erneuter Anlauf zum Scheitern – Positionspapier zum Endlagersuchgesetz
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Umweltverbände nicht in Kommission Endlager

Presseinformation des Deutschen Naturschutzring (DNR) vom 20.12.2013
 

Der Deutsche Naturschutzring (DNR) hat heute nach Abstimmung mit Vertretern von Umweltverbänden und Bürger- 
initiativen den zuständigen BerichterstatterInnen im Deutschen Bundestag mitgeteilt, dass er derzeit keine Vertreter 
der Umweltverbände für die Kommission Lagerung hochradioaktive Abfallstoffe vorschlagen wird.

Der Wortlaut des Briefes lautet wie folgt:

Frau Dr. Maria Flachsbarth,  MdB
Berichterstatterinnen der Bundestagsfraktionen� Berlin, 20.12.2013

Besetzung Kommission Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe

Sehr geehrte Frau Abgeordnete,

mit Schreiben vom 25. Juli 2013 baten Sie uns um Vor-
schläge für die ursprünglich am 2./3. September 2013 
im Rahmen einer Sondersitzung des Deutschen Bun-
destages vorgesehene endgültige Besetzung der oben 
genannten Kommission. Ich hatte Ihnen daraufhin am 
16. August 2013 mitgeteilt, dass wir hierüber mit den 
zuständigen Vertretern der Umweltverbände und Bür-
gerinitiativen intensiv beraten und dieser Prozess eine 
gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird.

Beim letzten Treffen der Umweltverbände und Bür-
gerinitiativen am 11. Dezember 2013 haben wir uns mit 
großer Mehrheit darauf verständigt, dass wir Ihnen zu-
nächst nochmals zentrale Kritikpunkte am Standortaus-
wahlgesetz als gesetzlicher Grundlage für die Einrich-
tung der Kommission mitteilen:

•	für die Jahrtausendaufgabe der Atommülllagerung, 
die noch Generationen beschäftigen wird, gab es vor 
der Verabschiedung des Gesetzes keine dringend not-
wendige breite gesellschaftliche Debatte über die Vor-
gehensweise und die Kriterien, 

•	die erforderliche breite gesellschaftliche Diskussion 
wurde in eine Kommission verlagert, in der die Bevöl-
kerung nicht beteiligt ist,

•	Die Konzentration auf „hochradioaktive Abfallstoffe“ 
beschränkt den Blick auf lediglich rund 5 % des durch 
die Atomkraftwerke verursachten radioaktiven Mülls,

•	der politisch nicht akzeptierte und wissenschaftlich 
als ungeeignet nachgewiesene Standort Gorleben, 
bleibt bei der Endlagersuche weiter einbezogen,

•	die Finanzierung des Verfahrens durch einen öffentli-
chen Fonds, gespeist von den Betreibern der AKW, ist 
nicht sichergestellt,

•	das vorliegende Gesetz ermöglicht Enteignungen und 
minimiert derzeit noch bestehende juristische Über-
prüfungsmöglichkeiten,

•	die Bundesländer werden entmachtet und es entsteht 
eine neue „Superbehörde“ mit weit reichenden Kompe-
tenzen auch in Fragen des Gewässerschutzes oder des 
Bergrechtes

um nur einige zu nennen.

Als Folge dieser grundlegenden Kritik werden wir der-
zeit keine Vertreter der Umweltverbände für die Kom-
mission vorschlagen.

Falls Sie uns und weitere Repräsentanten der Um-
weltverbände und Bürgerinitiativen zu einem Gespräch 
dazu einladen wollen, was uns von der Beteiligung in 
der Kommission abhält und ob die Hinderungsgründe 
überwindbar sind, würden wir an einem solchen Treffen 
teilnehmen.

Um zu einem gemeinsamen Verständnis zu gelangen, 
wie ein geeignetes Verfahren zur Standortsuche für ein 
Atommülllager aussehen kann, wollen Umweltverbände 
und Bürgerinitiativen gemeinsam voraussichtlich im 
März nächsten Jahres bei einer Veranstaltung Bedin-
gungen für eine breite Beteiligung der Bevölkerung und 
ein entsprechendes Verfahren als Grundlage für einen 
gesellschaftlichen Konsens bei der Atommülllagerung in 
Deutschland diskutieren.

Wir halten es für notwendig, Aktivitäten zur Bildung 
des vorgesehenen Bundesamtes für kerntechnische Ent-
sorgung sowie der Kommission Lagerung hochradioakti-
ver Abfallstoffe bis zu diesem Zeitpunkt zurückzustellen.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Helmut Röscheisen
DNR-Generalsekretär
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Wie kann es gelingen, alle wichtigen Akteure an einen Tisch zu holen?

Vortrag auf der Veranstaltung „Jahrhundertaufgabe Atommülllagerung. Wie geht es weiter mit dem Standort- 
auswahlgesetz?“ in der niedersächsischen Landesvertretung in Berlin am 16. Januar 2014

� Autor: Jochen Stay, Januar 2014
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Was wird aus Schacht Konrad?

Offener Brief von VertreterInnen der Region Salzgitter zum Standortauswahlgesetz, März 2014
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1. Die Parteien haben das Wichtigste vergessen: 
Einen gesellschaftlichen Konsens über den Um-
gang mit dem hochradioaktiven Müll zu finden.

Atommüll muss für etwa eine Million Jahre sicher gela-
gert werden; einen hundertprozentig sicheren Ort dafür 
gibt es nicht. Wo auch immer der Strahlenmüll am Ende 
landet: Ein Risiko wird bleiben. Bei der Suche nach ei-
nem dauerhaften Lager geht es deshalb darum, den am 
wenigsten schlechten Standort zu finden. Dies kann nur 
gelingen, wenn es vor Beginn der Suche einen gesell-
schaftlichen Konsens darüber gibt, wie dieser Standort 
gefunden werden soll. Nur wenn das Wie der Suche un-
umstritten und von allen akzeptiert ist, kann diese tat-
sächlich erfolgreich sein. In jedem anderen Fall wird sie 
nicht den bestmöglichen, sondern bloß einen der politi-
schen Mehrheit opportunen Endlagerstandort ermitteln, 
an dem es sofort – und zu Recht – massiven Protest ge-
ben würde. Der Atommüllkonflikt wäre also keineswegs 
gelöst. Nur wenn sich von Anfang an alle einig über das 
Verfahren sind, werden auch die am Ende Betroffenen 
das Ergebnis akzeptieren können.

Das geplante Gesetz zur Endlagersuche ist das genaue 
Gegenteil eines stabilen gesellschaftlichen Konsenses: 
es ist ein parteitaktischer Kompromiss zwischen Uni-
on, FDP, SPD und Grünen, dessen wesentliche Inhalte 
in Geheimverhandlungen der Parteispitzen in Berliner 
Hinterzimmern entstanden sind. Dieser Kompromiss ist 
so brüchig, dass selbst die, die ihn ausgehandelt haben, 
davon ausgehen, dass er nach der Bundestagswahl be-
reits wieder hinfällig ist. Mit so einer Wackelkonstrukti-
on lässt sich das Atommüllproblem nicht lösen.

2. Die Parteien schätzen das Problem falsch ein: 
Der Atommüllkonflikt ist kein Konflikt zwischen 
politischen Parteien, sondern einer zwischen Po-
litik und Gesellschaft.

Im politischen Geschäft in Berlin mag ein Fünf-Par-
teien-Konsens eine Besonderheit sein. Das Atommüll-
problem allerdings war im Kern noch nie ein Konflikt 
zwischen politischen Parteien, sondern stets einer zwi-
schen Politik und Gesellschaft. Ob Asse oder Gorleben, 
Wiederaufarbeitung oder Castor-Transporte: Nie ging es 
darum, den Konflikt zu lösen, immer nur darum, die An-
lagen, Standorte und Transporte, welche die Politik für 
gut befunden hatte, gegen die Bevölkerung durchzuset-
zen. Die Politik ist sich einig, die Bürgerinnen und Bür-
ger protestieren: So läuft das seit Jahrzehnten. Deswe-
gen irrt, wer glaubt, ein weiterer Parteienkonsens könne 
den Atommüllkonflikt nun plötzlich beenden.

Im Gegenteil: Das geplante Gesetz zur Endlagersuche 
wird den Atommüll-Konflikt verlängern; weiterer Streit 
über Jahrzehnte ist bereits vorprogrammiert: über die 
Zusammensetzung der Kommission, über die Kriterien 
der Suche, über jede weitere Entscheidung zu Verfah-
ren oder Standort, über Schlupflöcher, Taktierereien 
und alle anderen Versuche, doch den maroden Salzstock 
Gorleben als Endlager durchzusetzen, usw. Den Konflikt 
beenden kann nur ein Konsens aller Beteiligten und Be-
troffenen – ein gesellschaftlicher Konsens also. Siehe 
oben.  

3. Die Parteien gaukeln Offenheit nur vor: Die 
Kommission, die sie mit dem Gesetz einsetzen wol-
len, hat aber kaum noch was zu sagen.

Das geplante Gesetz zur Endlagersuche sieht eine Ex-
perten-Kommission vor, die zwei Jahre lang die vielen 
offenen Fragen der Atommülllagerung und der Stand-
ortsuche klären soll. Das klingt erst mal gut. De facto 
sollen jedoch zur Hälfte ParteipolitikerInnen in der 
Kommission sitzen. Die wesentlichen Punkte der Stand-
ortsuche legt das Endlagersuchgesetz schon jetzt fest. 
Zu den noch offenen Punkten kann die Kommission le-
diglich Empfehlungen aussprechen, über die dann der 
Bundestag – sprich die im Herbst neugewählte Regie-
rungskoalition – entscheiden soll. Dass so am Ende eine 
neutrale, unvoreingenommene Suche nach dem tatsäch-
lich am wenigsten schlechten Standort herauskommt, 
darf mit gutem Grund bezweifelt werden.

Richtig wäre, in dem Gesetz jetzt lediglich den Neu-
start der Endlagersuche festzuschreiben – und, dass 
als erster Schritt zunächst einmal ein gesellschaftlicher 
Konsens über das Verfahren zur Endlagersuche gefun-
den werden muss.

4. Die Parteien reden von einem Neustart der End-
lagersuche, beschließen aber ein Gorleben-Durch-
setzungsgesetz.

Vor allem PolitikerInnen der Grünen und der SPD be-
haupten, das geplante Endlagersuchgesetz eröffne einen 
Weg, den auch in ihren Augen ungeeigneten Endlager-
standort Gorleben endlich zu kippen. Tatsächlich ist das 
Gesetz aber an vielen Stellen gerade dafür ausgelegt, den 
maroden Salzstock Gorleben als Endlager durchzuset-
zen. So sollen etwa Daten der sogenannten „Vorläufigen 
Sicherheitsanalyse Gorleben“ in den Standortvergleich 
einfließen. Zusammengestellt hat die maßgeblich der 
frühere Vattenfall-AKW-Manager Bruno Thomauske.  

Warum das Endlagersuchgesetz das Atommüllproblem nicht löst

Das Endlagersuchgesetz, im Parteisprech „Standortauswahlgesetz“, wird das Atommüllproblem
nicht lösen, da es schwere Mängel hat. Vier Gründe

Quelle: www.ausgestrahlt.de
Autor: Armin Simon, veröffentlicht im Juni 2013 
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Der arbeitet schon seit den 1980er-Jahren daran, den 
Atommüll im Gorlebener Salzstock zu verbuddeln – 
und setzte sich dabei auch explizit über die Bedenken 
der amtlichen Geologen hinweg. Das geplante Gesetz 
schreibt auch nicht vor, überhaupt einen weiteren Salz-
standort mit in den Vergleich zu nehmen. Die spezifi-
schen Mängel des Gorlebener Salzstocks werden so gar 
nicht erst thematisiert: Es genügt, Ton und Granit im 
Laufe des Verfahrens ausscheiden zu lassen, schon läuft 
es unweigerlich auf Gorleben hinaus – so marode der 
Salzstock dort auch sein mag. Die Kommission, welche 
die geologischen Mindestkriterien für ein Endlager be-
nennen soll, entscheidet nach dem Gesetzentwurf mit 

Zweidrittelmehrheit. Das bedeutet im Umkehrschluss: 
Wenn bloß neun der 24 Mitglieder dafür sind, Gorleben 
als Endlager durchzusetzen – und das ist angesichts der 
parteilastigen Zusammensetzung der Kommission zu 
erwarten! –, so können und werden diese jedes Kriteri-
um verhindern, das Gorleben ausschließen würde. Die 
endgültige Standortentscheidung schließlich bleibt dem 
Gesetzentwurf zufolge Bundestag und Bundesrat über-
lassen – also der politischen Mehrheit, die dann regiert. 
Die wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht den am we-
nigsten schlechten, sondern den politisch opportunsten 
Standort auswählen. Die Chance, dass der dann erneut 
Gorleben heißt, ist groß.

Warum das Endlagersuchgesetz das Atommüllproblem nicht löst
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Voraussetzungen für die Mitarbeit in der Atommüll-Kommission

Positionspapier der Umweltorganisation .ausgestrahlt
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Warum wir nicht mitmachen

Positionspapier der Umweltorganisation .ausgestrahlt
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Avanti Popolo – Was ist gute Bürgerbeteiligung?

Quelle: Gorleben-Rundschau, Mai/Juni 2016
Autorin: Ulrike Donat, Rechtsanwältin, Mediatorin sowie Expertin für Konfliktbewältigung und Bürgerbeteiligung
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Atommüll-Kommission am Ende – Konflikte ungelöst.

Ein Reader zum Abschlussbericht „Kommission Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe“

2. Auflage, Hamburg, im Juli 2016
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